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ErwGr

Erwägungsgrund 152 - Sanktionsbefugnis der Mitgliedsstaaten

1 Soweit diese Verordnung verwaltungsrechtliche Sanktionen nicht harmonisiert oder wenn es in
anderen Fällen – beispielsweise bei schweren Verstößen gegen diese Verordnung – erforderlich ist,
sollten die Mitgliedstaaten eine Regelung anwenden, die wirksame, verhältnismäßige und
abschreckende Sanktionen vorsieht. 2 Es sollte im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, ob
diese Sanktionen strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sind.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr151
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr153

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 152 - Sanktionsbefugnis der Mitgliedsstaaten



